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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das BMLFUW dankt für die Übermittlung der im Betreff genannten Entwürfe und nimmt 

Stellung wie folgt: 

 
Zur  MinroG-Novelle: 

 

Allgemeines: 
Grundsätzlich ist die Umsetzung des Art. 15 (Öffentlichkeitsbeteiligung) in Verbindung mit 

Art. 13 (Überwachung der Ansiedlung) der RL 2012/18/EU im Rahmen der 

Fachplanungskompetenz des Bundes zu begrüßen. Nach unserer Auffassung wäre allerdings 

die Öffentlichkeitsbeteiligung des § 12 Bergbau-UV 2015 im MinroG zu regeln und nicht auf 

Verordnungsebene (siehe dazu beispielsweise § 25a des Entwurfs vom Jänner 2015 für eine 

Vbg. Seveso-Anpassungsgesetz-Sammelnovelle, PrsG-700.04).  

 
Zu Z 3 (§ 193 Abs. 2, 10): 
Auch zum unveränderten Abs. 2: Da Sanktionen nach EU-Recht abschreckend sein sollen, 

wären die Strafdrohungen anzupassen. 
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Zur Bergbau-Unfallverordnung 2015: 
 
Zu Artikel I: 
 
Zu § 3 Abs. 2: 
Sicherheitsmanagementsysteme (SMS) soll es nach dem Entwurf verpflichtend weiterhin nur 

für Betriebe der oberen Klasse geben (§ 3 Abs. 2 Z 2 und § 11). Wir würden befürworten, 

dass auch die Betriebe der unteren Klasse ein SMS erstellen müssen. Die Richtlinie sieht die 

Umsetzung des Konzepts zur Verhütung schwerer Unfälle in Art. 8 Abs. 5 durch ein 

Sicherheitsmanagementsystem vor, die Umsetzung durch andere angemessene Mittel ist nur 

als Ausnahme formuliert. 

 
Zu § 4: 
Trotz des Verweises auf § 97 MinroG: Die Informationen sind der Behörde unverzüglich zu 

übermitteln (siehe Art. 16 Seveso III-RL und § 4 Abs. 1 IUV 2015). 

 

Wie erfolgen die Meldungen bei Auswirkungen außerhalb des Betriebes (abgesehen von Z 3, 

siehe z. B. Anh. VI Nr. 4 b)? 

 
Zu § 12: 
Nach unserer Auffassung wäre die Öffentlichkeitsbeteiligung des § 12 Bergbau-UV 2015 im 

MinroG zu regeln und nicht auf Verordnungsebene. 
 
 
Eine Kopie der Stellungnahme ergeht an das Parlament 

(begutachtungsverfahren@parlament.gv.at). 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für den Bundesminister: 
Mag Karl-Maria Maitz 

 
Elektronisch gefertigt. 
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